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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg 

Referat 31 – Qualität und Recht 

 

Änderung der Fachspezifischen Bestimmungen für Slavistik als 
Haut- und Nebenfach eines Studiengangs mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts (B.A) der Fakultät für Geisteswissenschaften 

Vom              2015 

 

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am         2015 die von der Fakultät für 

Geisteswissenschaften am           2015 auf Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 1 des 

Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S.171) in der 

Fassung vom 19. Juni 2015 (HmbGVBl. S. 121) beschlossene Änderung der Fachspezifischen 

Bestimmungen für Slavistik als Haut- und Nebenfach eines Studiengangs mit dem Abschluss 

Bachelor of Arts (B.A) der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 9. Juli 2014 gemäß § 108 

Absatz 1 HmbHG genehmigt. 

 

§ 1 

Die Fachspezifischen Bestimmungen für Slavistik als Haut- und Nebenfach eines Studiengangs 

mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A) der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 9. Juli 

2014 werden wie folgt geändert: 

 

 

1. In den Modulbeschreibungen für die Module „Einführungsmodul Linguistik“ und 

„Einführungsmodul Literaturwissenschaft“ erhalten die Textstellen „Erfolgreicher 

Abschluss des Moduls E5a für die Teilnahme am Seminar I“ in der Rubrik 

„Voraussetzungen für die Teilnahme“ folgende Fassung: „Erfolgreicher Abschluss des 

Einführungskurses Ia bzw. Ib des Moduls E5a bzw. E5b für die Teilnahme am Seminar 

I“. 

2. In der Modulbeschreibung für das Modul „Einführungsmodul Linguistik“ wird in der 

Rubrik „Modulabschluss“ unter Art der Modulprüfung  die Textstelle „Gesamtumfang von 

max.360 Minuten“ ersetzt durch die Textstelle „Gesamtumfang von max.150 Minuten“. 

3. In den Modulbeschreibungen für die Module „Einführungsmodul Linguistik“ und 

„Einführungsmodul Literaturwissenschaft  werden in der Rubrik „Dauer“ das Wort „zwei“ 

ersetzt durch das Wort „vier“. 

4. Das Modul „Einführungsmodul Fachwissenschaft Slavistik für Studierende im Nebenfach 

ohne Vorkenntnisse bzw. mit herkunftsprachlichen Vorkenntnissen erhält folgende 

Fassung: 
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Modultyp: Pflichtmodul NF Slavistik 
Titel: Einführungsmodul Fachwissenschaft Slavistik für Studierende im Nebenfach ohne 
Vorkenntnisse bzw. mit herkunftssprachlichen Vorkenntnissen 

Sigle: SLA-E3-NF-R, SLA-E3-NF-P, SLA-E3-NF-BKS, SLA-E3-NF-T 

Qualifikationsziele Studierende kennen und verstehen grundlegende Begriffe, Metho- 
den, Inhalte und Probleme der Linguistik und ihre Bedeutung für die 
Erforschung der slavischen Sprachen. Studierende kennen und verste- 
hen relevante Kategorien für die Analyse von literarischen Texten der 
slavischen Literatur (Drama, Lyrik, Prosa) und können diese zur Katego- 
risierung literarischer Texte adäquat anwenden. Durch die Wahl des Se- 
minars I werden Kenntnisse und Fertigkeiten in einem Teilfach erweitert. 

Bei Schwerpunktsetzung in der Sprachwissenschaft hat ein der im 
Modul zu besuchenden Veranstaltungen sprachhistorischen Bezug. 

Lehrformen 2 x Vorlesung (4 SWS) und Selbstlerneinheit  
Seminar I (2 SWS) 

2 x Tutorium (4 SWS) 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss des Einführungskurses Ia bzw. Ib des Moduls E5a 

bzw. E5b für die Teilnahme am Seminar I 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist Bestandteil der Studiengänge 
• Slavistik im Nebenfach (ohne Vorkenntnisse, alle Profile). 

Modulabschluss Voraussetzung: 
Teilnahme an den oben genannten Veranstaltungen; erfolgreiches 
Erbringen von Studienleistungen in den oben genannten Veranstaltun- 
gen in Form von begleitenden mündlichen und schriftlichen Aufgaben. 
Die Art und Anzahl wird vor Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben. Bescheinigung über eine obligatorische Studienbera- 
tung zu Beginn des Studiums. 

 
Art: 
Modulprüfung: Klausur oder Teilklausuren im Seminar  I,  die  auch 
die Inhalte der Vorlesung einschließt, im  Gesamtumfang  von  max. 
150 Minuten 

 
Sprache: Deutsch 

Arbeitsaufwand 
in den einzelnen 
Modulteilen 

Vorlesung Linguistik                                4 LP 
Tutorium Linguistik 1 LP  
Vorlesung Literaturwissenschaft 4 LP  
und Tutorium                                             1 LP 
sowie Seminar I Linguistik            5 LP 
oder Seminar I Literaturwiss.               5 LP 

Gesamtarbeitsauf- 

wand des Moduls 

15 Leistungspunkte 

Dauer ein bis vier Semester 

Häufigkeit des 
Angebots 

mindestens jedes zweite Semester 

 

 
 
 

5. Das Modul „Einführungsmodul Fachwissenschaft Slavistik  für Studierende im Nebenfach 

mit Vorkenntnissen auf muttersprachlichem oder muttersprachnahem Niveau erhält 

folgende Fassung: 
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Modultyp: Pflichtmodul NF Slavistik 
Titel: Einführungsmodul Fachwissenschaft Slavistik für Studierende im Nebenfach mit 
Vorkenntnissen auf muttersprachlichem oder muttersprachnahem Niveau 
Sigle: SLA-E4-NF-R, SLA-E4-NF-P, SLA-E4-NF-BKS, SLA-E4-NF-T 

Qualifikationsziele Studierende kennen und verstehen grundlegende Begriffe, Metho- 
den, Inhalte und Probleme der Linguistik und ihre Bedeutung für die 
Erforschung der slavischen Sprachen. Studierende kennen und verste- 
hen relevante Kategorien für die Analyse von literarischen Texten der 
slavischen Literatur (Drama, Lyrik, Prosa) und können diese zur Katego- 
risierung literarischer Texte adäquat anwenden. Durch die Wahl des Se- 
minars I werden Kenntnisse und Fertigkeiten in einem Teilfach erweitert. 

Eine der im Modul zu besuchenden Veranstaltungen hat 
sprachhistorischen Bezug.  

Lehrformen 2 x Vorlesung (4 SWS) 2 x Seminar I (4 SWS) 

1 x Tutorium (Linguistik oder Literaturwissenshaft) 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist Bestandteil der Studiengänge 
• Slavistik im Nebenfach (mit Vorkenntnissen, alle Profile). 

Modulabschluss Voraussetzung: 
Teilnahme an den oben genannten Veranstaltungen; erfolgreiches 
Erbringen von Studienleistungen in den oben genannten Veranstaltun- 
gen in Form von begleitenden mündlichen und schriftlichen Aufgaben. 
Die Art und Anzahl wird vor Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben. Bescheinigung über eine obligatorische Studienbera- 
tung zu Beginn des Studiums. 

 
Art: 
Modulprüfung: Klausur oder Teilklausuren im Seminar  I,  die  auch 
die Inhalte der Vorlesung einschließt, im  Gesamtumfang  von  max. 
150 Minuten 

 
Sprache: Deutsch 

Arbeitsaufwand 
in den einzelnen 
Modulteilen 

Vorlesung Linguistik                                4 LP 
Seminar I Linguistik              5 LP 
Vorlesung Literaturwissenschaft  4 LP 
Seminar I Literaturwissenschaft  5 LP 
Tutorium                                                     1  LP 
 

Gesamtarbeitsauf- 
wand des Moduls 

19 Leistungspunkte 

Dauer ein bis vier Semester 

Häufigkeit des 
Angebots 

mindestens jedes zweite Semester 

 
 
 

6.  In der Modulbeschreibung für das Modul „Aufbaumodul Linguistik“ erhält die Rubrik 

„Voraussetzungen für die Teilnahme“ folgende Fassung: „Erfolgreicher Abschluss von 

Modul E1 und erfolgreicher Abschluss von Modul E 5a oder E 5b“.  

 

7.  In den Modulbeschreibung für das Modul „Aufbaumodul Literaturwissenschaft“  erhält 

die Rubrik „Voraussetzungen für die Teilnahme“ folgende Fassung: „Erfolgreicher 

Abschluss von Modul E2 und erfolgreicher Abschluss von Modul E 5a oder E 5b“.  
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8.  In den Modulbeschreibungen für die Module „Aufbaumodul Linguistik“ und 

„Aufbaumodul Literaturwissenschaft“ werden in der Rubrik „Arbeitsaufwand in den 

einzelnen Modulteilen“ nach dem Wort „Vorlesung“ die Wörter „oder Seminar II B“ 

eingefügt. 

 

9.  In der Modulbeschreibung für das Modul „Vertiefungsmodul Linguistik“ wird in der 

Rubrik „Voraussetzungen für die Teilnahme“ das Wort „und“ durch das Wort „oder“ 

ersetzt. 

 

10. In der Modulbeschreibung für das Modul „Vertiefungsmodul Literaturwissenschaft“ 

werden in der Rubrik „Voraussetzungen für die Teilnahme“ die Wörter „A1 und A3“ 

durch die Wörter „A2 und A4“ ersetzt. 

 

 

11.  In der Modulbeschreibungen für die HF- bzw. NF- Module „Vertiefungsmodul 

Sprachpraxis Bosnisch-Serbisch-Kroatisch/ Polnisch/Russisch/Tschechisch“ werden in 

der Rubrik „Voraussetzungen für die Teilnahme“ die Textstelle „A3“ durch die Textstelle 

„A5“ ersetzt. 

 

 

§ 2 

Diese Fachspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach der Veröffentlichung als Amtliche 

Bekanntmachung der Universität Hamburg in Kraft. Sie gelten erstmals für Studierende, die ihr 

Studium zum Wintersemester 2015/2016 aufnehmen.  

 

Hamburg, den (Datum der Genehmigung) 

Universität Hamburg 

 


